
Oswald WG  s Nell-Breuning SJ
Die Gewerkschatten 1n der Enzyklika „Laborem exercens“

ragt IMNanl, W as dıe Enzyklıka Papst Johannes Pauls I1 „Laborem exercens“ VO

September 1981 ZUuU 'Thema „Gewerkschaftten“ Sagt, ann sollte INan deutlich
1mM Bewußfßtsein festhalten, da{fß der Papst nıcht eın einzelnes Land, sondern die Welt
anspricht, da{fß die Bezeichnung „Gewerkschaft“ nıcht überall dasselbe
meınt, und da{fß dıe als „Gewerkschaften“ bezeichneten Gebilde sıch selbst sehr
unterschiedlich verstehen; eın Wunder daher, da{fß auch der Sprachgebrauch des
Papstes nıcht mıt dem unsrıgen übereinstimmt. hne jeden 7Zweıtel aber 1sSt
mıiıt dem, W as der lateinısche Text ‚opıfiıcum colleg1a” un: VO  2 den
Übersetzungen englısch mıt “UNIONSE. französısch mıiıt „Syndicats , ıtalıenısch mMi1t
„sındacatı"“ wiedergegeben wırd, das gemeınnt, W as WIr 1m deutschen
Sprachraum „Gewerkschaft“ NECNNECIN, nämlich Zusammenschlüsse VO  ) Arbeıtneh-
ITA vAUEO Wahrnehmung ıhrer Interessen VOTLT allem gegenüber den Arbeıtgebern
der AI Interessenvertretung der Arbeitnehmer Arbeitsmarkt, WOZU och
andere Aufgaben hinzukommen können. Allerdings taflst der Papst den Begrıitt
weıter als WITr, ındem nıcht IT Zusammenschlüsse VO  e} Arbeitnehmern
„Gewerkschaften“ nenntT, sondern auch Zusammenschlüsse anderer Werktätigen,
die nıcht 1m Rechtsverhältnis der abhängıgen Lohnarbeıt stehen, deren Lage aber in
vielen Stücken eıne Ühnliche 1St und daher auch eıne Ühnliche Interessenvertretung
erforderlich macht.

In großen Teılen der Welt trıfft das insbesondere auf dıe iın der Landwirtschatt
Tätıgen Z deren Arbeıt vermutlich auch heute och auts (sanze gesehen eınen
größeren eıl der insgesamt iın der Welt geleisteten produktıven Tätigkeit ausmacht
als die 1m Lohnarbeitsverhältnis verrichtete Arbeıt. Im Sınn unseTrTCcs Arbeıitsrechts
sınd die bäuerliche Bevölkerung der heute och überwiegend agrariıschen Länder
Asıens un Afrıkas un eın Großteil der „campes1inos” Lateinamerikas keıine
Arbeitnehmer, aber ıhre Lage, ihre Abhängigkeıt un die Ausbeutung, der s1e
ausgeSseLzZL sınd, 1St ähnlıch, wenn nıcht och schlımmer als dıe Lage der Arbeitneh-
HGT schon einıgermaisen entwickelter Länder. So ann der apst mıt Recht
Organısationen, dıe deren Rechte vertreien; mı1t unseren die Arbeitnehmerinteres-
sen vertretenden Organısatiıonen der gemeınsamen Bezeichnung „Gewerk-
schaften“ zusammenfassen.

Fın wen1g befremdlich für u1nls MNas die Ausdrucksweise des Papstes se1ın, die den
Eindruck erweckt; stelle sıch dıe Gewerkschaften als Berufts- oder Fachverbände
VOT, während be1 uns dieser Gewerkschaftstyp als überholt oilt un der Iyp der
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Industriegewerkschaft sıch durchgesetzt hat;: für den Sachverhalt der päpstlichen
Aussagen verschlägt dieser Sprachgebrauch jedoch nıchts.

Da der Papst, wenn das 'Thema „Gewerkschaften“ behandelt, dabe] seın
Heimatland un dıe Ort gerade autblühende Gewerkschaft denkt, die bald ach
Erscheinen seıner Enzyklıka gewaltsam zerschlagen worden 1st, versteht sıch ohl
VO  n selbst. [ )as bedeutet aber nıcht, dafß seıne Worte spezıell dorthin gerichtet
waren. Gewif PasSsch (oder mMu 111all pafßsten) seıne Worte autf die
(damalıge) Sıtuation in Polen, aber ebenso haargenau PasSsch S1E aut die gewerk-
schaftliche Sıtuation 1ın aller Welt,; iınsbesondere dort,; Einheitsgewerkschaften
ür alle Arbeitnehmer ohne Unterschied ıhres relıg1ösen der weltanschaulichen
Bekenntnisses der ıhrer parteipolitischen Rıchtung bestehen. Ist schon tür
Gewerkschaften jedes enkbaren Iyps die volle Unabhängigkeıt, nıcht zuletzt VO  )

polıtıschen Parteıen, 1mM höchsten rad wünschenswert,; damıt S1e nıcht für andere
Interessen mißbraucht werden, sondern ungestort un uneingeschränkt sıch für
dıe wahren Arbeıiıtnehmerinteressen einsetzen können, ann 1St für Einheıitsge-
werkschatten dıe allseitige Unabhängigkeıit schlechthin unentbehrliche Daseimsbe-
dıngung. Gerade diese Mahnung des Papstes 1St daher für Länder, dıe sıch ZU

Prinzıp der Einheitsgewerkschaft durchgerungen haben, ın denen diese Einheıt
aber och nıcht voll verwirklicht un och 1e] wenıger schon unverlierbar
gesicherter Besıtz geworden 1St; VO  ; höchstem Gewicht.

Koalıtionsftreiheit

An dıe Spıtze seıner BaNzZeChl Ausführungen stellt der apst das, W 4S AWAT: dıe
Koalıitionsfreiheıit der das Koalitionsrecht HEL ETN-: die Befugnis, Vereinigungen
SE Zweck der Interessenvertretung bılden (Nr 20: Abs Das 1St dıe
erstmals VO  e LeoO I1I1 1ın „Rerum novarum“ (Nr 38) erhobene un seither immer
wıiederholte Forderung un Lehre der Kırche, die für dıe rechtsstaatliche Ordnung
treıer Länder längst selbstverständlich geworden 1St; dıe jedoch 1ın autorıtär-
totalıtär regierten Ländern, WwI1e das Jüngste Beispiel Polen beweıst, auch heute
noch 1n gröbster Weıse verstofßen wırd In diesem konsequenten Fınsatz des
kırchlichen Lehramts für dıe Freiheit un das Recht, sıch wırksamer Interessen-
vertretung koalıeren, hıegt der grundsätzlıche Entscheid beschlossen ber eıne
auch heute och iın christlichen Kreısen umstrıttene rage un 1St testgestellt, da{fß
Interessen als solche, Interessen haben un gegebenentalls S$1€e mı1t Nachdruck
geltend machen, nıchts Böses der Verwerfliches, insbesondere nıcht unchrist-
ıch der Sar widerchristlich, vielmehr durchaus Einwandtreies ist; das 1Ur

dadurch böse wiırd, da{ß InNnan dıe rechten Grenzen überschreıtet der berechtigte
Interessen anderer nıcht ebenso gelten Alßt WwW1e die eıgenen.

Dieses Recht, sıch zur Wahrung berechtigter Interessen zusammenzuschlıefßen,
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erkennt der Papst, WwW1€e schon DESART, nıcht LUr den Arbeitnehmern Z sondern
auch anderen, die sıch ın ÜAhnlicher Lage befinden. In diesem Zusammenhang
anerkennt beiläufig auch die Arbeitgeberverbände Abs 2); die jedoch nıcht
dem Oberbegritt „Gewerkschaften“ unterstellt, sondern schlicht „Vereinigungen“
(lateinısch „CONSOC1atıones“)

Sınd Gewerkschatten Urgane gesellschaftliıcher Klassen?

Besonders beachtenswert sınd dıe Aussagen darüber, W1e€e dıe katholische
Soziallehre dıe Gewerkschaften versteht, In anderen Worten deren Sınndenutung
Abs 3 Unverkennbar wendet sıch der Papst 1er eıne Fehldeutung, der 61

dıe rechte Sıinndeutung entgegenstellt.
Dıie VO  } ıhm nıcht eıgens beschriebene Fehldeutung geht offenbar dahın,

Gewerkschaften seı]en 1Ur verstehen und könnten MC)T: allem sıch selbst 1Ur

verstehen als Austflu{fß und Ausdruck der tatsächlich der auch 1Ur vermeıntlich
bestehenden Klassenstruktur der Gesellschatt. Zum mindesten ach ıhrem eıgenen
Selbstverständnis seı]en S1€e Urgane eıner VO  w} 7wWe]l gesellschaftlıchen Klassen, deren
Aufgabe darın bestehe, den zwıischen diesen beiden Klassen bestehenden nteres-
sengegeNSatz kämpferisch auszutragen mıt dem Zıel, dıe gegnerische Klasse
nıederzukämpten, sS1e Schritt Schritt entmachten un letztendlich
vernıchten (zu „liquidieren“) un dıe „klassenlose Gesellschaft“ Sınn VO  3 arl
Marx etablieren.

Fıne solche Vorstellung wırd den Gewerkschaften nıcht gerecht. Wer die
Gewerkschaften sıeht, der unterschiebt ihnen, gleichviel ob der in welchem
Sınn auch ımmer selbst der bestehenden Gesellschaft Klassenstruktur zuschreibt
der nıcht, eın Selbstverständnıs, das Z W alr be] ıhnen vorhanden seın ann un beı
bestimmten Gewerkschaften auch tatsächlich besteht, aber keineswegs notwendıg
vorhanden seın MUu un: och 1e] wenıger für S1e konstitutiv 1St. Dıie VO Papst
zurückgewiesene Vorstellung unterstellt b7zw unterschiebt den Gewerkschaften
als solchen, W as 1ın Wahrheıt 1Ur die Besonderheıt marxıstisch inspırıerter Gewerk-
schaften ISt; diese alsche Verallgemeinerung nımmt der Papst die Gewerk-
schaften in Schutz. Zu den Merkmalen, dıe 971 gehören, da{fß eın Zusammen-
schlufß VO Arbeıitnehmern eıne echte Gewerkschaft 1st, zahlt eın solches Selbstver-
ständnıs nıcht: 1MmM Gegenteıl, eın solches Selbstverständnıs 1St 1e] mehr azZu
angetan, das echte Wesen un!: das echte Anlıegen eiıner Gewerkschaft 1NSs Gegenteıil

verkehren.
Ob die Gesellschaft dieses der Landes aufgrund des jeweıligen Befunds als

Klassengesellschaft charakterısıeren 1St der nıcht, 1St reine Tatirages aZu
außert der apst sıch 1n diesem Zusammenhang nıcht. Worum CS ıhm 1er geht, 1st
grundsätzlich klarzustellen, da{fß nıcht L1LUT in eıner ausgesprochenen Klassengesell-
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chaft, sondern 1n jeder Gesellschaft nıcht L1UT Raum für Gewerkschaften ISst,
sondern eın Bedürtnıis ach Gewerkschaften besteht. Da{iß s Gewerkschaften o1bt,
beweıse daher weder, daf die bestehende Gesellschaft Klassengesellschaft 1St; och
da dıe Gewerkschaften Kampforgane eıner gesellschaftlıchen Klasse sınd der
sıch als solche verstehen, un berechtige schon Sar nıcht, mıt Berufung darauf
Gewerkschaften VO vornhereın als verwertlich anzusehen un bekämpten.

Gewerkschaften als gesellschaftlıche Ordnungsfaktoren
Um Gewerkschaften ertorderlich machen un 1Ns Daseın rufen, brauche

eıne Gesellschaft nıcht Klassengesellschaft se1in. Eben darum brauche auch der
Eınsatz, auch der kämpfterische Fınsatz tuüur Rechte der Arbeitnehmer nıcht
notwendıg Kampft andere, ınsbesondere eıne andere gesellschaftliche
Klasse se1n, sondern se1 un £ür sıch nıchts anderes als eın Kampft „für  CC dıe
Rechte der Arbeitnehmer. DDamıt 1st zweiıerle] ausgeSsagtl. Eınmal, da{ß iınnerhalb
dieser Grenze Kampft erlaubt un berechtigt ISt. Z08 andernmal, dafß der Kampf
ALsST dadurch eınem Kampf „SCHC andere“ wırd, da{ß diese anderen sıch
weıgern, berechtigten Forderungen Genüge Lun, mıt anderen Worten, da{fß der
andere Partner sıch 1Ns Unrecht Diese Weıigerung des Partners wandelt den
Charakter des Kamptes, macht AaUuUsSs dem Kampf für das Recht eınen Kampft
den Partner un: ermächtigt dıe Gewerkschatit, dıe ertorderlichen Druckmiuttel
anzuwenden, seınen Wıderstand überwiınden, nottalls ıhn brechen. uch
1n diesem Fall kaämpten dıe Gewerkschaften, solange S1€e sıch 1n den Grenzen
berechtigter Forderungen halten, nıcht des Kampfes der Streıtes wiıllen,
sondern für dıe Rechte ıhrer Miıtglieder un für eiıne gerechte Ordnung der
Gesellschaft. Da Sanz dasselbe auch für dıe Arbeıitgeber un deren Verbände oilt,
versteht sıch VO selbst. Verhalten beide Partner, Gewerkschaften un Arbeitgeber
bzw deren Verbände, sıch in der 1er VO Papst vorgezeichneten VWeıse, ann sınd
S1e keine dıe gesellschaftliche Ordnung zerstörenden der gefährdenden Streıter,
sondern echte „gesellschaftliche Ordnungsfaktoren“.

In diesem Zusammenhang bezeichnet der Papst CS als eın Kennzeichen der
Arbeıt, daf S1e die Menschen eint, un ruhmt ıhre gesellschaftliche Kraft,
Gemeıinschaft bılden. Dagegen wiırd eingewendet, die Erfahrung der Arbeits-
kämpfe beweise doch schlagend das Gegenteıl. Natürlich weılß auch der Papst
die Arbeitskämpfe, aber offenbar 1St 6S nıcht dıe Arbeit, sondern 1St CS das
Mißverhalten eıner oder beıder Seıten, das Arbeitskämpfen un: damıt PAULT.:

Eınstellung der Arbeıt führt; die Arbeit der SCHAUCI das beiderseıitige Bedürtfnis,
die Arbeıit wıeder autzunehmen, tührt die Kämpftenden trüher der spater wıeder

Von dieser dıe Menschen einenden Kraft der Arbeıt W ar bereıts rüherer Stelle
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1mM Hıinblick autf Famililıie un Volksgemeinschaft die ede (Nr 10) Man könnte
sıch wünschen, da{fß der apst 1er darauf zurückkäme, die einheıtsstiftende
Kratt der Arbeıt 1m Sozialprozefß der Wirtschaft VOT Augen stellen, aufsteigend
VO der einzelnen Betriebsstätte bıs AT umtassenden Handlungszusammenhang
der Weltwirtschaft, Ort nıcht dıe ede WAaTr; darüber ließe sıch ein1ges
Gewichtige un: Beherzigenswerte b diesen Wunsch erfüllt der Papst unls

leider nıcht.
Deutlich umschreibt die Grenzen, iın denen dıe Gewerkschaften sıch halten

mussen, sıch als gesellschaftliche Ordnungsfaktoren bewähren. Fur uns

steht dieser Fragenbereich dem Stichwort Gemeinwohl“, näherhin Gemeıin-
wohlbindung der Gemeinwohlpflichtigkeit der Gewerkschaften. Mıt vollem
Recht stand diese rage 1m Mittelpunkt der Erörterungen 1m Rıngen das
Grundsatzprogramm 1981 des Deutschen Gewerkschaftsbundes:;: bedauerlicher-
weılse 1St INanl keıner klaren Programmaussage, sondern LUTr nıcht 1e] mehr
als eınem Formelkompromifß gekommen. Fur den Papst 1St die Bindung der
Gewerkschatten das Wohl des Ganzen, Ww1e€e och näher austühren wırd, eın
selbstverständliches un unbedingtes Erfordernis: das Wort „Gemeıinwohl“
gebraucht diıeser Stelle nıcht: dessen spricht bıldhaft anschaulich und
überzeugend VO „System der kommunizıerenden Röhren“ Abs 4

Verhältnis mAD Re Politik Bildungsarbeıt
I )as Verhältnis der die Beziehungen der Gewerkschatten ZUT Politik

der Rücksicht ıhrer Unabhängigkeıt VO  aD} polıtischen Parteıen schon eiınmal
angesprochen; damıt 1St aber och nıchts darüber ausgeSsagtl, wıeweılt die eıgene
Wirksamkeıt der Gewerkschatten in den Bereich der Politik hineinragt, WwW1e€e weıt
S1e sıch für die Politik zuständıg un ıhr beruten ansehen dürten. Angesichts der
Vieldeutigkeıit VO „Politik“ 1St CS schwer, eıne exakte Aussage darüber
tormulieren. Der apst tindet dafür eıne sehr glückliche Lösung, ındem Politik
als „kluges Bemühen das GemeLinwohl“ auslegt (Abs 6) Damıt 1St einmal der
Tatsache Rechnung a  9 da{fß dıie Wirksamkeıt der Gewerkschaften ıhrem
Sachgehalt ach unvermeidlich „polıtisch“ 1St; ZU andernmal,;, da{ß die renzen
ıhrer Wirksamkeıt ach dieser Seıte hın sıch nıcht ın allgemeingültiger Weıse
präzısıeren lassen. Die Gewerkschaften taten gut daran, das, W as der apst ıhnen
1er wohlmeinend Sagt, ebenso wohlmeinend autzunehmen un beherzıgen.

Hohes Lob erteılt der apst dem gewerkschaftlichen Schulungs- UuUN Bıldungs-
Abs 6 Wır glauben, unseren Einheitsgewerkschaften empfehlen

mussen, sıch auf den wertneutralen Bereich der Ausbildung tür dıe verschiedenen
Fachberute un auf theoretische un praktische Eintührung 1n den Aufgabenkreıs
ıhrer Funktionäre beschränken, dagegen die eigentliche, wertbetonte
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„Bıldung“ nıcht iın gewerkschaftseigenen Einriıchtungen betreiben, 1€e$s viel-
mehr berutenen Trägern des Bildungswesens überlassen un: deren Einrichtun-
DSCH gegebenenfalls iın gemeinsamer Trägerschaft mıtzubenutzen. Fuür Gewerk-
schaften, be] deren Mıtgliedern un: namentlıch ın deren Funktionärkörper starke
wertethische oder weltanschauliche Spannungen der Gegensätze bestehen, annn
eıne solche Selbstbeschränkung, Verstößen die Toleranz vorzubeugen,
rätlich, vielleicht zwıngend geboten se1ın, dart aber nıcht verallgemeinert
werden. So drückt enn der Papst den dringenden Wunsch AUS un verspricht sıch
für den Arbeiter als Frucht gewerkschaftlicher Biıldungsarbeit „allseıtig vollkom-
TITHEMNGLE Verwirklichung seınes Menschseins“

Arbeitskämpte
An etzter Stelle kommt der Papst auf dıe Arbeitskämpfte zurück Abs Z

SCHAUCI gesprochen auf den Streik. (3anz 1ın der Linıe der kırchlichen Lehre, zuletzt
och des /weıten Vatıiıkanıschen Konzıls (Gaudıum eit Spes, 68), bestätigt das
Recht der Arbeıtnehmer, notfalls, als „ultıma Fatlo:. ZUT Waffe der gemeılnsa-
8918! Arbeıitseinstellung greifen. Von der höchst umstrıttenen Aussperrung als
der W afte der Arbeitgeber W ar in kırchenlehramtlichen Dokumenten nıemals die
Rede: auch 1er. Mangels jeglicher Aussage darüber ware jede Auslegung A der
Luft gegriffen; allentfalls aln ® SalNZ auf eıgene Getfahr un Verantwortung
Mutmafßungen darüber anstellen, W1e€ dieses Schweıgen sıch deuten lasse. Dıie
Arbeıtgeber können sıch darauf berufen, dıe Aussperrung se1l nıcht verurteilt. Die
Gewerkschaften können geltend machen, da die Zulässigkeit der Aussperrung sıch
keinestalls VO  e} selbst verstehe, bedürte S1€e der rechttertigenden Begründung; Wer

nıcht eiınmal versuche, eıne solche Begründung erbringen, lege damıt das
Geständnıs ab, da{ß keıine Begründung habe, bzw lasse damıt erkennen, da{fß 6S

solche Gründe nıcht oibt; tfolglich komme das Schweigen sowohl der ınternationa-
len als auch der kırchenlehramtlichen Dokumente der Verneinung der rechtlichen
Zulässigkeit der Aussperrung gleich. Wiıe dem auch sel, test steht IIULS; daf keine
kırchenlehramtliche Aussage vorliegt; die Schlufßfolgerung, die jemand daraus
zıeht, wlıegt 1e] der wenı1g W1€ dıe Gründe, auf die diese Schlußfolgerung
stutzt.

Da{fß die „ultıma ratıo“ des Arbeiıtskampfs 1Ur 1n rage kommen kann, auf
anderem Weg nıcht durchsetzbare berechtigte Forderungen durchzusetzen, VCI-

steht sıch VO selbst. Das allein genugt jedoch nıcht: der rechtmäßßıge Streik 1st
weıtere Voraussetzungen gebunden. Auf die 1er beachtenden renzen weıst
der Papst e1gens hın; S1e alle lassen sıch etzten Endes zurücktühren auf dıe
„necessıtas onı communıs“, die „Ertordernisse des Gemeinwohls“, das, W1e€e der
Papst e1gens hervorhebt, „auch den richtig verstandenen Interessen der Arbeitneh-
IHNEGT selbst dıent“ Abs 7
38 Stimmen 200, 53/
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Saır Streikfreiheit gehört notwendi1g, da{( »”  16 Beteiligung B Streik für die
Streikenden) keıine nachteiligen Folgen ach sıch zieht“. Leıider 1st das selbst ın der
„treien“ Welt och keineswegs überall „gewährleistet“ ; darum versaumt der Papst
nıcht, das e1gens einzuschärten.

In den vorerwähnten Aussagen des 7 weıten Vatikanıschen Konzıls ber den
Streik tinden sıch 7zwel Verdeutlichungen, dıe 1er nıcht wiederkehren.

Einmal, da{fß der Streik nıcht L11UT als Abwehrkampf, als Verteidigung bereits
errungener Rechte zulässıg 1St, sondern auch als Angriff, bisher verweıgerte
Rechte erkämpfen. Aus dem, W aS5 der apst iın Abs un ber den Kampf der
Gewerkschatten ausführt, dart aber bestimmt gefolgert werden, da{ß Arbeits-
kämpfe auch erst erringende Rechte geführt werden dürten. Soweıt
bestehende Rechtsansprüche nıcht erfüllt werden, besteht der Rechtsweg dıe
Gerichte, gegebenentalls Gerichte eıner eıgenen Arbeitsgerichtsbarkeıit, da{fß
kämpfterische Selbsthilte sıch erübrıgt. Unter rechtsstaatlichen Verhältnissen ann
Gegenstand eınes Arbeitskampfs ımmer 1Ur eın Regelungsstreit se1ın, eın
Streıt,; be] dem CS darum geht, Ww1e€e die Streitenden sıch darüber einıgen, W 3asSs

7zwischen ıhnen Rechtens seın soll Solange die Arbeitnehmer 1 Verhältnis den
Arbeitgebern sıch 1im Nachteıl betinden, genugt es nıcht, eıner Verschlechterung
ıhrer Lage kämpfterischen Widerstand entgegenzusetzen; CS kommt vielmehr
gerade umgekehrt darauf d ıhre Lage verbessern un! diese Verbesserung
notfalls durch eınen Angriffsstreik erkämpften.

An 7zweıter Stelle heißt 0S 1in dem Konzıilstext, auch ÄUNTtEe den heutigen
Verhältnissen werde der Streik.. unentbehrlich bleiben“ Demnach sıeht das
Konzıil 1mM Streikrecht nıcht Ww1e€e manche Gewerkschatter eın grundlegendes Recht,
sondern eınen durch zeitgeschichtliche Verhältnisse bedingten Notbehelt uch
darın stımmt Johannes Paul 3: 7weıtellos voll un ganz mıiıt dem Konzıil übereın.
Wenn sıch dieser rage nıcht außert, dürfte sıch das daraus erklären, dafß
das Konzıil och vorwiegend die Verhältnisse fortgeschrittener Länder VOT Augen
hatte, INan vielleicht hoften kann, da{ß 1ın absehbarer eıt Arbeitskämpfte sıch
erübrıgen werden, während Johannes Pau! I8 gahnz unverkennbar VOT allem die
Länder un Völker 1mM Auge hat, dıe Arbeitnehmerschaft och mehr der
wenıger rechtlos ISst, be]l denen CS och nıcht darum geht, den Notbehelft des treiks
als entbehrlich geworden un damıt überholt abzuschaffen, sondern die dringend
benötigte Streikfreıiheıit überhaupt Eerst eiınmal einzutühren. Und das 1St heute och
der be1 weıtem orößere eıl der Welt

Die Gewerkschaften haben allen Grund, dem, W das der Papst ıhnen un ber
s1e Sagtl, sıch beglückwünschen.
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